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Sonderbedingungen für das Plus Konto 
Business 
 
 
1. Allgemeines 
Das Plus Konto Business wird ausschließlich auf 
Guthabenbasis geführt. Das Guthaben ist täglich fällig. 
 
Von der weitergehenden Unterrichtung bei 
Zahlungsdiensten gem. §675d BGB wird abgewichen, 
soweit nichts anderes vereinbart ist. 
 
2. Kontoführung 
Das Plus Konto Business ist für den allgemeinen 
Zahlungsverkehr nicht zugelassen. Der Kontoinhaber hat 
den Kontoauszug als Rechnungsabschluss sowie sonstige 
Abrechnungen und Anzeigen auf ihre Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu prüfen. Einwendungen gegen 
Rechnungsabschlüsse müssen der Bank schriftlich 
zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen 
gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich zu erheben, 
gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht innerhalb 
von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungs-
abschlusses widersprochen 
wird. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung. Die Bank wird den Kunden bei Fristbeginn auf 
die Folgen hinweisen. Stellt sich nachträglich die 
Unrichtigkeit heraus, so können sowohl der Kunde als 
auch die Bank die Richtigstellung aufgrund gesetzlicher 
Ansprüche verlangen. 
 
Gutschriften zu Gunsten des Plus Konto Business können 
durch Überweisung oder Einzugsaufträge im Rahmen des 
Abbuchungsverfahrens erfolgen. 
Für das Abbuchungsverfahren ist der Abschluss einer 
separaten Vereinbarung über den Einzug von 
Forderungen durch Lastschriften erforderlich. Schreibt 
die Bank den Gegenwert von Lastschriften schon vor ihrer 
Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer 
Einlösung, und zwar auch dann, wenn die Lastschriften bei 
der Bank selbst zahlbar sind. Werden Lastschriften nicht 
eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem 
Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehalts-
gutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig 
davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss 
erteilt wurde. 
 
 
Der Zinssatz ist variabel und kann unter der Telefon-Nr. 
(05 31) 212 28 10 erfragt werden. Zusätzlich stehen Ihnen 
weitere Informationen im Internet unter 
http://firmenkunden.vwbank.de zur Verfügung. 
Informationen über kontenbezogene Daten werden aus 
Sicherheitsgründen nur auf schriftliche Anfrage erteilt. 
Sofern Umsätze auf dem Plus Konto Business angefallen 
sind, erhält der Kontoinhaber einen monatlichen Konto-
auszug. Die Abrechnung des Kontos erfolgt zum 
Monatsultimo. 

 
3. Kündigungsfrist 
Das Plus Konto Business kann jederzeit vom 
Kontoinhaber ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
werden. Die Bank kann das Plus Konto Business jederzeit 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 8 
Wochen kündigen. Bei Verfügungen über das 
Gesamtguthaben bleibt das Konto weiterhin bestehen, es 
sei denn, eine Konto-auflösung wird ausdrücklich 
gewünscht. 
 
4. Leistungen 
Die Bank ist berechtigt, vom Kontoinhaber für die von ihr 
im Zusammenhang mit dem Plus Konto Business 
erbrachten Leistungen (z. B. Kontoauszugsduplikate) 

ein angemessenes Entgelt gemäß § 315 BGB zu 
berechnen. Die jeweils gültigen 
Entgelte und Gebühren sind dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis Geschäftsbereich Firmenkunden“ zu 
entnehmen und werden auf Wunsch zugesandt. 
 
5. Änderungen 
Sämtliche Änderungen wie z. B. Änderungen der 
Firmierung, der Adresse, der Bankverbindungen und der 
Vertretungsberechtigung sind der Bank unverzüglich 
und aus Beweisgründen schriftlich mitzuteilen. 
 
Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die 
Vertretungsberechtigung in ein öffentliches Register (z. B. 
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder 
ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. 
 

6. Änderungen und Ergänzungen der 
Geschäftsbedingungen 
Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Bank. Änderungen oder Ergänzungen der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen wird die Bank dem Kunden durch 
schriftliche Benachrichtigung bekannt geben. Sie gelten 
als vom Kontoinhaber genehmigt, wenn dieser nach 
Zugang der Benachrichtigung das Plus Konto Business 
zur Abwicklung von Geschäftsvorfällen im Sinne der Nrn. 1 
und 2 dieser Sonderbedingung weiterverwendet. Auf diese 
Folge wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe besonders 
hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb 
von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderung an 
die Bank absenden. 
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Bedingungen für Buchungen zu Lasten des 
Plus Konto Business 
Für die Ausführung von Buchungsaufträgen zu 
Lasten des Plus Konto Business 
(nachfolgend Buchung genannt) von Kunden 
gelten die folgenden Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
 
1.1 Erteilung des Buchungsauftrags und Autorisierung 
(1) Verfügungen über das Guthaben können jederzeit 
bargeldlos zu Gunsten des genannten Hausbankkontos 
per Online-Banking oder schriftlichem Buchungsauftrag 
vorgenommen werden. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. 
Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben 
können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von 
Buchungen führen; daraus können Schäden für den 
Kunden entstehen. 
Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften 
Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe 
auch Nummer 1.4). Hält der Kunde bei der Ausführung der 
Buchung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank 
gesondert mitzuteilen.  
(2) Der Kunde autorisiert den Buchungsauftrag durch 
Unterschrift oder in der 
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise. 
 
1.2 Widerruf des Buchungsauftrags 
(1) Nach dem Zugang des Buchungsauftrags bei der Bank 
kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklärung 
gegenüber der Bank möglich. 
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für 
die Ausführung der Buchung vereinbart (siehe Nummer 
2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Buchung bis zum 
Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden 
Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der 
Bank ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang 
des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden 
keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des 
bisherigen Dauerauftrags ausgeführt. 
(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten 
kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, 
wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die 
Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die 
Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag 
zurück zu erlangen. Für die Bearbeitung eines solchen 
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt. 

 
1.3 Ausführung des Buchungsauftrags 
Die Bank führt den Buchungsauftrag des Kunden aus, 
wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe 
Nummer 2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe 
Nummer 1.1 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden 
autorisiert ist (siehe Nummer 1.1 Absatz 2) und ein zur 
Ausführung der Buchung ausreichendes Guthaben in 
EURO vorhanden ist. 
 
1.4 Ablehnung der Ausführung 
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.3) 
nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des 
Buchungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in 
Nummer 2.2.1 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann 
auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
oder telefonisch geschehen. Dabei wird die Bank, soweit 
möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können.  

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für 
die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem 
Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem 
Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur 
Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den 
Buchungsbetrag wieder herausgeben. 
 
1.5 Anzeige nicht autorisierter oder 
fehlerhaft ausgeführter Buchungen  
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Buchungsauftrags zu unterrichten. 

 
2 Buchungen innerhalb Deutschlands in 
Euro 
 
2.1 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss im Buchungsauftrag folgende Angaben 
machen: 
– Name des Zahlungsempfängers, 
– Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie 
Bankleitzahl oder Name des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers 
oder 
Internationale Bankkontonummer (IBAN) des 
Zahlungsempfängers und Bank- 
Identifzierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers, 
– Betrag in Euro 
 
2.2 Maximale Ausführungsfrist 
2.2.1 Fristlänge 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der 
Buchungsbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
 
2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist 
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des 
Zugangs des Buchungsauftrags des Kunden bei der Bank. 
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die 
Ausführung der Buchung an einem bestimmten Tag oder 
am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, 
an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung 
erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur 
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag 
angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den 
Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der 
vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, 
so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden 
Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
 
 
2.3 Erstattungs- und 
Schadensersatzansprüche des Kunden 
2.3.1 Erstattungsansprüche 
Erstattungsansprüche des Kunden richten sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 
2.3.2 Schadensersatzansprüche von 
Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
einer nicht 
erfolgten autorisierten Überweisung, 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Überweisung oder nicht autorisierten 
Überweisung 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen bei nicht 
erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 
Buchung haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
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einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Buchung oder nicht autorisierten Buchung 
neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB 
und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen: 
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
– Für das Verschulden von der Bank 
zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In 
diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf 
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten 
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag). 
– Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den Buchungsbetrag zuzüglich der von der Bank 
in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. 
Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 
12.500 Euro je Buchung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die 
Bank besonders übernommen hat. 
 
 
 
2.3.3 Haftungs- und 
Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.3.2 oder bei 
nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Buchung ist ausgeschlossen, 
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass 
der Buchungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist, oder 
– soweit die Buchung in Übereinstimmung mit der vom 
Kunden angegebenen fehlerhaften 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank 
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen.  
(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1 und 2.3.2 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Buchungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Buchungen sind 
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Buchung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Buchung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.2 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände 
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 
Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, 
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden. 
 
 
Stand: 31. Oktober 2009 

 
 
 

 
 
 


